
Welchen Umsatzsteuersatz müssen Sie 2021 und 2022 
auf die Abgabe von Speisen und Getränken anwenden? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

durch die Corona-Pandemie erleiden viele Unternehmen in der Gastronomiebranche nach wie vor große Um-
satzeinbußen. Nach den Schließungen im Frühjahr 2020 haben die Reduktion der erlaubten Sitzplätze und 
die neuen Hygienemaßnahmen über den Sommer nur zu einer kleinen Erholungsphase mit relativ niedrigen 
Umsätzen geführt. Und im November 2020 mussten die Restaurants auch schon wieder geschlossen werden. 
Nur die Lieferung oder Abholung von Speisen ist noch erlaubt. 

Dadurch läuft die im letzten Jahr vorgenommene Senkung des Umsatzsteuersatzes für im Restaurant ver-
zehrte Speisen, die für die Branche eigentlich eine Unterstützung sein sollte, bislang weitgehend ins Leere. 
Ursprünglich war diese Maßnahme bis zum 30.06.2021 befristet. Um den Gastronomen eine Perspektive für 
die Zeit nach dem zweiten großen Lockdown zu bieten, soll der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % auf 
Speisen nun doch bis zum 31.12.2022 gelten.  

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie überblicken, wann Sie wie-
viel Umsatzsteuer berechnen müssen und wie sich der reduzierte Steuersatz auf Gutscheine 
auswirkt. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   



 

 


